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66/01 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

Norm

ASVG §4 Abs2

Rechtssatz

Grundvoraussetzung für die Annahme persönlicher Abhängigkeit im Sinn des § 4 Abs. 2 ASVG ist stets die persönliche

Arbeitsp2icht. Fehlt sie, dann liegt ein versicherungsp2ichtiges Beschäftigungsverhältnis schon deshalb nicht vor. Die

wirtschaftliche Abhängigkeit ist bei entgeltlichen Arbeitsverhältnissen die zwangsläu7ge Folge persönlicher

Abhängigkeit (vgl. VwGH 28.9.2018, Ra 2015/08/0080).

Schlagworte
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